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Gemeinde Hinte 
Informationsvorlage 

öffentlich 
 

 
 

Dienststelle: Datum: Vorlage Nr.: 
Geschäftsbereich II 16.03.2017 2017/GB II/0105 

  
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Status 

Verwaltungsausschuss 27.03.2017  
Rat 30.03.2017  

 
 
Beratungsgegenstand: 
Überörtliche Finanzstatusprüfung durch den Niedersächsischen Landesrechnungshof 
 
 
 
Die Zusammenfassung über den wesentlichen Inhalt des Schlussberichts ist gemäß § 5 (1,2) 
des Niedersächsischen Kommunalprüfungsgesetzes dem Rat der Gemeinde Hinte bekannt 
zu geben und öffentlich auszulegen. 
 

1. Prüfungsanlass, -schwerpunkt und Zielsetzung 
Feststellung, ob wirtschaftliches und ordnungsgemäßes Haushalts- und Kassenwesen 
vorliegt. Geprüft wurden die Haushaltsjahre (HHJ) 2011 bis 2014, einbezogen wurde die 
Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2015 – 2018. 
 

2. Analyse und Bewertung der Leistungsfähigkeit 
Verluste bei de Nettoposition in den HHJ 2011 – 2014 um 1,7 Mio Euro 
Gesamtverschuldung stieg um 3,2 Mio Euro in den HHJ 2011 - 2014 
Liquiditätsverschuldung stieg um 200.000 Euro in den HHJ 2011 – 2014  
Negatives ordentliches Ergebnis in den HHJ 2011 – 2014, kein HH-Ausgleich 
Entsprechend der Ergebnisplanung wird auch weiterhin mit einem  jährlichen Defizit von 1 
Mio Euro geplant 
Grund ist die unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraf  
Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatz um 30 Prozentpunkte ab dem 01.01.2015 
Personalintensität von 34,2 Prozent liegt über dem der Kommunen aus dem Vergleichsring 
(23,9%); Grund: eigene Kindertagesstätten, Schulträger HRS, eingenes Reinigungspersonal 
 

2.4 Haushaltssicherung 
Pflicht, für die HHJ 2012 – 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen 

9 Kriterien zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzptes wurden nicht erfüllt 
 

2.5 Dauernde Leistungsfähigkeit 
Aufgrund der Prüfungsergebnisse war eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
Hinte nicht anzunehmen 
 

3. Haushaltsaufstellungsverfahren 
Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit Anlagen soll spätestens einen Montat vor 
Beginn des Haushaltsjahres bei der Kommunalaufsicht vorliegen 
 

4. Rechnngslegungs- und Entlastungsverfahren 
Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Ende des HHJ aufzustellen 
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5. Umsetzung NKR 

Die Gemeinde Hinte erfüllt 6 von 11 Umsetzungskriterien des NKR 
 

6. Kassenwesen 
Die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und die Gemeindekase war unvollständig 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
Überörtliche Kommunalprüfung 1 
Überörtliche Kommunalprüfung 2 
Überörtliche Kommunalprüfung 3 
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